
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
 
oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.
 

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.adobe.com/go/reader_download_de




"Sandtoschlag"


Bebauungsplan Nr. 5


Gemeinde Ladbergen


2. Änderung


Begründung


Beratung  •  Planung  •  Bauleitung


Mindener Straße 205
49084 Osnabrück


E-Mail: osnabrueck@pbh.org


Telefon
Telefax


Internet: www.pbh.org


(0541) 1819 - 0
(0541) 1819 - 111







 


Gemeinde Ladbergen  


2.  Änderung Bebauungsplan Nr. 5 „Sandtoschlag“ 


 


Begründung 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Planungsbüro Hahm 


Mindener Straße 205 


49084 Osnabrück 


Telefon (0541) 1819-0 


Telefax  (0541) 1819-111 


E-Mail: osnabrueck@pbh.org 


Internet: www.pbh.org 


 


Ri/Sc-10130011-06/ 25.11.2010 







 


 


2. Änderung B-Plan Nr. 5 „Sandtoschlag“ 2 
 


Inhalt: 


 


I:       Begründung zum Bauleitplanentwurf......................................................................................... 4 


1. Aufstellungsbeschluss / räumlicher Geltungsbereich.................................................................... 4 


2. Planungsanlass / Aufstellungserfordernis .................................................................................... 5 


3. Berücksichtigung des Flächennutzungsplanes ............................................................................. 5 


4. Situation des Geltungsbereiches ................................................................................................ 6 


5. Planungsabsichten.................................................................................................................... 7 


5.1  Art der Nutzung ....................................................................................................................... 7 


5.2  Maß der Nutzung / Bauweise .................................................................................................... 7 


5.3  Gestaltung ............................................................................................................................... 8 


6. Erschließung ............................................................................................................................ 9 


6.1    Verkehrserschließung ............................................................................................................... 9 


6.2     Ver- und Entsorgung ............................................................................................................... 9 


7. Immissionsschutz ..................................................................................................................... 9 


8. Denkmalschutz / Denkmalpflege ............................................................................................. 10 


9. Planverwirklichung / Bodenordnung ........................................................................................ 10 


10. Flächenbilanz ......................................................................................................................... 10 


11. Erschließungskosten ............................................................................................................... 10 


 


II:      Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen ......................................................................... 11 


1.       Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, einschließlich 
der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden ................... 11 


1.1  Geologie / Boden .................................................................................................................... 11 


1.2    Gewässer / Grundwasser ........................................................................................................ 11 


1.3    Klima / Lufthygiene ................................................................................................................ 12 


1.4  Arten / Lebensgemeinschaften ................................................................................................ 12 


1.5  Orts- / Landschaftsbild ............................................................................................................ 12 


1.6  Mensch / Gesundheit .............................................................................................................. 12 


1.7  Kultur / Sachgüter .................................................................................................................. 13 


1.8  Wechselwirkungen ................................................................................................................. 13 


2.       Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung ................. 13 


2.1  Boden .................................................................................................................................... 13 


2.2  Wasser ................................................................................................................................... 13 







 


2. Änderung B-Plan Nr. 5 „Sandtoschlag“ 3 
  
 


2.3  Klima / Lufthygiene ................................................................................................................. 13 


2.4  Arten / Lebensgemeinschaften ................................................................................................ 14 


2.5  Orts- / Landschaftsbild ............................................................................................................ 14 


2.6  Mensch / Gesundheit .............................................................................................................. 14 


2.7  Kultur / Sachgüter .................................................................................................................. 14 


2.8  Wechselwirkungen ................................................................................................................. 14 


2.9  Nichtdurchführung der Planung .............................................................................................. 14 


3.      Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen ....................................................................................................................... 15 


3.1  Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen ........................................................................... 15 


3.2  Eingriffs- / Ausgleichsregelung ................................................................................................ 15 


4.     In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativen) ................................. 16 


 


III:    Verfahrensvermerke ............................................................................................................. 17 
 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


2. Änderung B-Plan Nr. 5 „Sandtoschlag“ 4 
  


I:           Begründung zum Bauleitplanentwurf 
 
1.     Aufstellungsbeschluss / räumlicher Geltungsbereich 
 


Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 07.10.2010 die Aufstellung der 


2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Sandtoschlag“ beschlossen. 


 


Der räumliche Geltungsbereich des Planes  befindet sich im nördlichen Ortskernbereich der Gemeinde 


und unmittelbar östlich der Tecklenburger Straße. Der Geltungsbereich wird durch folgende Flurstücke 


gebildet: 


 


110, 732, 747, 1027, 1258, 1259, 1399 und 1400 


 


Grundlage der Planung bildet die Liegenschaftskarte des Katasteramtes Steinfurt vom 20.10.2010. 


 


Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung geometrisch eindeutig festgesetzt. 


 


In dem Geltungsbereich der Änderung gilt bislang die Örtliche Bauvorschrift „Gausebreede / 


Sandtoschlag“ der Gemeinde Ladbergen  vom April 1988. 
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2. Planungsanlass / Aufstellungserfordernis 
 


Anlass für die 2. Änderung  des Bebauungsplans Nr. 5 sind veränderte Anforderungen an die bauliche 


Ausnutzung der im Ortskern gelegenen Flächen. Mit Hilfe der Aufstellung des Bebauungsplans sollen 


die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine intensivere Nutzung der zentralen Bauflächen 


geschaffen werden. 


 


Da es sich bei der geplanten Maßnahme um eine Nachverdichtung des bebauten Siedlungsbereiches 


und damit um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, die Größe der festgesetzten 


Grundfläche (i. S. v. § 19 (2) BauNVO) weniger als 20.000 m² beträgt, die Pflicht zur Durchführung 


einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 


der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen, wird der Bebauungsplan im 


beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 


 


Mit Satzungskraft (durch Bekanntmachung) verlieren die überlagerten Teilbereiche des 


Ursprungsbebauungsplanes ihre Gültigkeit. Für den südwestlichen Teil des Geltungsbereiches (violette 


Kennzeichnung in vorheriger Planzeichnung), welcher von der Genehmigung des Ursprungsplanes 


ausgenommen war, wird erstmalig verbindliches Planungsrecht im Sinne von § 30 (1) BauGB bewirkt. 


 


 


3. Berücksichtigung des Flächennutzungsplanes 
 


Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Ladbergen ist der Geltungsbereich des 


Plangebietes als Wohnbauflächen unmittelbar nördlich der symbolhaften Kennzeichnung des 


Siedlungsschwerpunktes dargestellt. Da an dem bestehenden Baugebietstyp keine Änderung 


vorgenommen werden soll, ist eine Anpassung des FNP nicht erforderlich, um dem Entwicklungsgebot 


(§ 8 (2) BauGB) des Baugesetzbuches zu entsprechen. 
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4. Situation des Geltungsbereiches 
 


Die Fläche des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung liegt bislang planungsrechtlich 


innerhalb des „Allgemeinen Wohngebietes“ bzw. für die Flurstücke Nr. 747, 1399 und 1400 in einem 


„im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ gemäß § 34 BauGB. 


 


Die Örtliche Bauvorschrift „Gausebreede/Sandtoschlag“ gilt für den gesamten Plangeltungsbereich. 


Der Änderungsbereich wird derzeitig von Verkehrsflächen gerahmt. Es handelt sich dabei an der 


Westseite um die Landesstraße L 597 (Tecklenburger Straße), im Süden die Lessingstraße und im Osten 


die Königsberger Straße. 


 


Die eingeschossige Bebauung innerhalb des Änderungsbereiches orientiert sich überwiegend zu diesen 


Verkehrsflächen. Es handelt sich um eine Einfamilienhausbebauung auf überwiegend großen 


Grundstücken. Die unbebauten Grundstücksteile sind als Hausgärten gestaltet. Entlang der nördlichen 


Grundstücksgrenze existiert eine kurze Reihung hochstämmiger Laubbäume. 


 


Der Änderungsbereich weist weder eine nennenswerte Geländeneigung noch andere topografische 


Besonderheiten auf. 


 


Unmittelbar nördlich angrenzend an den Bereich der Änderung befinden sich mehrere 


zweigeschossige Mehrfamilienhäuser. 
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5. Planungsabsichten 
    


 


5.1  Art der Nutzung 
 


Sowohl die Gebäude innerhalb des Änderungsbereiches als auch die außerhalb angrenzenden 


Baukörper dienen weit überwiegend der Wohnnutzung. 


 


Die Flächen des Änderungsbereiches sollen deshalb grundsätzlich ihre bisherige Nutzungsart als 


„Allgemeines Wohngebiet“ beibehalten. Angesichts zu erwartender Unverträglichkeiten mit dem 


wohnbaulich geprägten Wohnumfeld sowie aus Gründen des erhöhten Platzbedarfes sollen sowohl 


Tankstellen als auch Gartenbaubetriebe an dieser Stelle des Ortes ausgeschlossen werden. 


 


Auf dem Flurstück Nr. 732 befindet sich die Trafostation „Ladbergen 21“, diese wird als „Fläche für 


Versorgungsanlagen“ gesichert. 


 


 


5.2  Maß der Nutzung / Bauweise 
 


Die bauliche Dichte soll entsprechend der Zielsetzung der städtebaulichen Nachverdichtung deutlich 


erhöht werden. Die Grundflächenzahl (GRZ) steigt von bislang 0,3 auf 0,4, die Geschossflächenzahl 


(GFZ) steigt angesichts der zukünftig maximal zweigeschossigen Bebauung von 0,3 auf 0,8. Damit ist 


eine den Obergrenzen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) entsprechende Grundstücksausnutzung 


möglich. 


 


Um eine höhere Grundstücksausnutzung auch faktisch zu ermöglichen, werden die bislang 


straßenrandorientierten Baugrenzen / Baulinien ausgedehnt und insbesondere der innere 


Gartenbereich des „Baublockes“ verkleinert. Die bislang an drei Stellen vorhandenen aber nicht 


baulich in der Örtlichkeit (als zwingende Bauflucht) realisierten Baulinien werden angesichts einer, aus 


derzeitiger Sicht, mangelnden Begründbarkeit aufgehoben. 


 


Die Bauweise (offen) soll jedoch nicht geändert werden, um den Charakter des Baugebietes nicht 


grundsätzlich zu verändern. 


 


Da keine Gründe vorliegen, Beschränkungen zur Lage von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen im 


Sinne der §§ 12 und 14 der Baunutzungsverordnung zu treffen, sollen sie auch außerhalb der 


überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sein. 
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5.3  Gestaltung 
 


Die Gestaltung des Bereiches wird bislang im Wesentlichen durch die aus dem Jahr 1988 stammende 


Örtliche Bauvorschrift bestimmt.  


 


Die teilweise strengen Regelungen wurden in der Vergangenheit jedoch nicht immer konsequent 


berücksichtigt. 


 


Die aus heutiger Sicht für das Erscheinungsbild wichtigen Vorgaben sollen deshalb als textliche 


Festsetzungen unmittelbar in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Dadurch werden zwei 


Bauvorschriften in einem Regelungswerk zusammengefasst und sind für die Anwender und 


Betroffenen einfacher zu handhaben. Die Örtliche Bauvorschrift wird für den Bereich der 2. Änderung 


des Bebauungsplans Nr. 5 parallel aufgehoben. 


 


Als wesentlich für den Ortsbereich prägend werden die Dächer gesehen. Darum wird ein 


Neigungsdach mit einer Mindestneigung vorgegeben. Darüber hinaus wird in Berücksichtigung des 


vorhandenen Bestandes und um störende Auffälligkeiten in dem weitgehend einheitlichen 


Erscheinungsbild zu verhindern, die Farbe der Dacheindeckung vorgegeben. Materialien und 


Farbgebung der Gebäudewände bedürfen auch angesichts der weitgehend vorhandenen randlichen 


Grundstücksbegrünung keiner expliziten Regelung. Die Randeinfassung der Grundstücke soll jedoch 


keine vollständig geschlossene Form erhalten und zumindest teilweise Einblicke in die Grundstücke 


sowie auf die Gebäude ermöglichen. Deswegen erfolgt eine entsprechende Festsetzung zur 


Einfriedung. 


 


Um zu große Gebäudehöhen zu verhindern, wird die Firsthöhe der Gebäude auf max. 10 m über 


Erdgeschossfertigfußboden beschränkt. Die Erdgeschosshöhe wird ebenfalls nach oben begrenzt, um 


ggf. erhaben wirkende Hauseingangssituationen in diesem Siedlungskontext zu vermeiden. 
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6. Erschließung 
 


6.1    Verkehrserschließung 
 


Die verkehrliche Anbindung wird nicht geändert. Das Baugebiet wird unmittelbar durch die drei 


unmittelbar angrenzenden Verkehrsflächen erschlossen. Deren Breite und Ausbauzustand erlaubt auch 


den durch die bauliche Verdichtung zu erwartenden, geringen Mehrverkehr problemlos aufzunehmen. 


Der ruhende Verkehr kann auch weiterhin auf den relativ großen Grundstücken untergebracht 


werden. 


 


Durch den direkten Anschluss an die Landesstraße (L 597) ist auch eine nennenswerte Zusatzbelastung 


sensibler Ortsbereiche nicht zu erwarten. 


 


 


6.2     Ver- und Entsorgung 
 


Es sind keine zusätzlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen erforderlich. Die Trafostation wird als 


„Fläche für Versorgungsanlagen“ mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ planerisch gesichert. 


 


 


7. Immissionsschutz 
 


Die Frequentierung der Tecklenburger Straße (L 597) lässt eine spürbare Schallbelastung von Teilen des 


Änderungsbereiches erwarten. Deshalb wurde eine Begutachtung
1
 dieses Sachverhaltes durchgeführt. 


 


Diese ergab, dass bedingt durch die vorhandene/zukünftig zu erwartende Verkehrsbelastung der 


Tecklenburger Straße im westlichen Plangeltungsbereich eine Überschreitung der Orientierungswerte 


der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) vorliegt. Deshalb werden für Wohn- und Aufenthaltsräume 


passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäudefassaden und zusätzlich schallgedämpfte 


Lüftungssysteme bei Fenstern von Schlafräumen bzw. zum Schlafen geeigneten Räumen vorgesehen. 


Dies erfolgt unter dem Vorsorgeaspekt bis zu einer auch ohne bauliche Abschirmung anzunehmenden 


Grenzlinie. Ein ggf. nicht vorliegendes Schutzerfordernis kann im konkreten Einzelfall belegt werden. 


 


Die Freiraumbereiche lassen sich nicht in vollem Umfang vor dem Verkehrslärm schützen. Durch die 


Stellung der Baukörper befinden sich jedoch auf jedem Grundstück abgeschirmte Bereiche, die einen 


normenkonformen Aufenthalt ermöglichen. 


 


Weitere Immissionsbelastungen sind an dieser Stelle nicht bekannt. 


 


                                                 
1
 Planungsbüro Hahm, Gemeinde Ladbergen - Schalltechnische Untersuchung B-Plan Nr. 5 „Sandtoschlag“ 2. Änderung, 


Osnabrück, 29.11.2010 
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8. Denkmalschutz / Denkmalpflege 
 


Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans befinden sich weder Baudenkmäler noch 


sonstige Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzes (DSchG NRW) bzw. Objekte, die im Verzeichnis des 


zu schützenden Kulturgutes der Gemeinde Ladbergen enthalten sind. Blickbeziehungen und 


Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden nicht beeinträchtigt. 


 


Auf ggf. erforderliche Maßnahmen beim Auffinden denkmalgeschützter Objekte (Bodendenkmäler) 


wird in der Planzeichnung gesondert verwiesen. 


 


 


9. Planverwirklichung / Bodenordnung 
 


Die Planverwirklichung bleibt den einzelnen Grundstückseigentümern vorbehalten. Es existieren keine 


Planungsabsichten, die öffentlich bewirkte Bodenordnungsmaßnahmen erforderten. 


 


 


10. Flächenbilanz 
 


Die Fläche des Änderungsbereiches beträgt ca. 0,05 ha. 


 


 


11. Erschließungskosten 
 


In den Haushalt einzustellende Erschließungskosten entstehen der Gemeinde nicht. 
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II:      Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen 
 


Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung und Anwendung der Vorschriften 


des § 13a BauGB aufgestellt. Demnach gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 


Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Im Sinne dieser Vorschriften wird von einer expliziten 


Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 


nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 


abgesehen. 


 


 


1.      Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der 
Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 


 


1.1  Geologie / Boden 
 


Die Geologische Karte zeigt für den Bereich Ladbergen Talsand der Weichsel-Kaltzeit im Pleistozän. 


 


Im Plangebiet wird Podsol-Regosol angetroffen. 


 


Vorherrschende Bodenart der Podsol-Regosol als grundwasser- und staunässefreie, tiefgründige Sand- 


und Schüttboden ist Mittel- und Feinsand. 


 


Entsprechend der Karte der schutzwürdigen Böden vom Geologischen Dienst NRW handelt es sich 


hierbei um einen sehr schutzwürdigen Boden als Extremstandort zur Biotopentwicklung. 


 


Durch die zulässige bauliche Nutzung findet / fand bereits eine weitgehende Verlagerung und 


teilweise Versiegelung der oberen Schichten statt. 


 


 


1.2      Gewässer / Grundwasser 
 


Nördlich des Plangeltungsbereiches befindet sich das Fließgewässer Lengericher Aabach und südlich 


der  Ladberger Mühlenbach. Die Abstände betragen ca. 530 bzw. 430 m. Im Geltungsbereich selbst 


sind keine offenen Gewässerstrukturen vorhanden. 


 


Durch die bislang zugelassene Nutzung der Flächen ist eine Anreicherung des Grundwassers bereits 


eingeschränkt; Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind jedoch nicht bekannt. 


 


Wasserschutzgebietsausweisungen bestehen im nahen Umfeld nicht. 
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1.3      Klima / Lufthygiene 
 


Im Bereich der planungsrechtlich zulässigen, versiegelten Flächen des Wohngebietes ist von keiner 


Frischluftproduktion auszugehen. Die relativ großen Gartenflächen können jedoch einen 


unmittelbaren Ausgleich bewirken. 


 


Zeitweise und parzielle Klimabeeinträchtigungen können sich durch die Nähe der Landesstraße mit 


deren Emissionen ergeben. 


 


 


1.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Die potenzielle natürliche Vegetation des Planbereiches besteht aus einem trockenen Eichen-Buchen-


Wald. Bodenständige Bäume und Sträucher sind Stieleiche, Sandbirke, Traubenkirsche, Espe, 


Vogelbeere, Faulbaum, Salweide. 


 


Tatsächlich stellt sich die Fläche als locker bebauter Siedlungsbereich mit tlw. größeren Gartenflächen 


dar. Planungsrechtlich handelt es sich um ein „Allgemeines Wohngebiet“. 


 


Faunistische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Angesichts der verdichteten Situation der 


Ortslage sind überwiegend Kulturfolgerarten zu erwarten. Besonders geschützte Arten sind in diesem 


Bereich nicht bekannt. 


 


 


1.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Das Ortsbild wird im Planungsbereich durch die z. T. vorhandenen sowie die planungsrechtlich 


zulässigen baulichen Anlagen mit ihren Neigungsdächern geprägt. Es besteht eine intensive randliche 


Begrünung. Durch die unmittelbare Nähe des Änderungsbereiches zur Landesstraße L 597 ist die 


örtliche Situation zudem teilweise verkehrlich beeinflusst.  


 


Einblicke von außen sind nur eingeschränkt möglich. 


 


 


1.6  Mensch / Gesundheit 
 


Der Plangeltungsbereich befindet sich im Siedlungskernbereich der Gemeinde Ladbergen und wird 


teilweise durch die Kfz-Bewegungen auf den benachbarten Verkehrsflächen beeinflusst. 


 


Gesundheitsgefährdende Einflüsse sind nicht bekannt. 
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1.7  Kultur / Sachgüter 
 


Innerhalb des Änderungsbereiches sind weder Bau- und Bodendenkmäler noch Naturdenkmäler 


vorhanden. 


 


Auch umweltrelevante Sachgüter sind nicht vorhanden. 


 


 


1.8  Wechselwirkungen 
 


Die bauliche Nutzung beeinflusst vor allem die Arten und Lebensgemeinschaften des Planungsraumes 


sowie die Versickerung von Niederschlägen und das Kleinklima. Die westlich benachbarte Straße wirkt 


mit ihren Immissionen auf die anderen Umweltmedien. Weitergehende besondere Wechselwirkungen 


zwischen den verschiedenen Umweltmedien sind jedoch nicht erkennbar. 


 


 


2.      Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung  


 


2.1  Boden 
 


Durch die geänderten Festsetzungen im Bebauungsplan wird eine um 10 % höhere Versiegelung 


(GRZ) der Flächen rechtlich zugelassen. Ein Verlust des Oberbodens  ist dadurch jedoch kaum zu 


erwarten, da eine Andeckung in Randbereichen voraussichtlich möglich ist. 


 


 


2.2  Wasser 
 


Das Niederschlagswasser kann aufgrund der bislang bereits zulässigen Versiegelung nur in reduziertem 


Umfang auf der Fläche selbst versickern. Eine weitergehende Versiegelung wird in geringem Maße 


ermöglicht. Eine relevante Reduzierung des Grundwasserdargebotes ist dadurch aber nicht zu 


erwarten. 


  


 


2.3  Klima / Lufthygiene 
 


Durch die planungsrechtlich modifizierte Neufestsetzung der Flächen können allenfalls in sehr kleinem  


Umfang zusätzliche Klimabeeinflussungen  entstehen, da der Grad der Versiegelung sich nur 


geringfügig erhöht. 
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2.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Der Artenbesatz im Bereich des Änderungsbereiches wird durch die beabsichtigte Planung allenfalls 


sehr geringfügig tangiert. Die geplante Verdichtung kann zu einer teilweisen Verdrängung einzelner 


Individuen von Kulturfolgerarten führen. Angesichts der Kleinräumigkeit des Änderungsbereiches 


werden jedoch keine relevanten Auswirkungen auf das Artengefüge erwartet. Artenschutzrechtlich 


relevante Belange im Sinne des BNatSchG werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht berührt. 


 


 


2.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Relevante Auswirkungen auf das Ortsbild sind im Hinblick auf die zukünftigen Festsetzungen kaum zu 


erwarten. Die größere Flächen- und Volumenausnutzung der Fläche entspricht durchaus anderen 


(auch benachbarten) Siedlungsbereichen der Gemeinde. 


 


 


2.6  Mensch / Gesundheit 
 


Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden oder gar die Gesundheit im Umfeld vorhandener 


Nutzungen sind durch die geänderte Nutzungsintensität nicht zu erwarten.  


 


 


2.7  Kultur / Sachgüter 
 


Kulturelle Funktionen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben ebenso wenig wie ökologisch 


relevante Sachgüter in bedeutsamer Weise beeinträchtigt.  


 


 


2.8  Wechselwirkungen 
 


Die grundsätzlich bereits festgestellten Wechselwirkungen bleiben in vollem Umfang erhalten. Durch 


die zusätzlich zugelassene bauliche Verdichtung werden die Wirkungen allenfalls geringfügig verstärkt.  


 


 


2.9  Nichtdurchführung der Planung 
 


Die sogenannte 0-Variante (d. h. Planungs-/Realisierungsverzicht) würde an anderer Stelle (durch 


zusätzliche Bebauung) zu erhöhten Auswirkungen führen. Voraussichtlich wäre die Inanspruchnahme 


von Außenbereichsflächen erforderlich, was in der Regel zu deutlich größeren Auswirkungen auf die 


Umweltmedien führte. 
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3.     Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 


 


 


3.1  Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen 
 


Grundsätzlich wird durch die vorgesehene Verdichtung des bereits bebauten Siedlungsbereiches ein 


geringerer Eingriff bewirkt als bei einer Inanspruchnahme neuer Siedlungsflächen. Eine am Nordrand 


befindliche Baumreihe wird durch den vergrößerten überbaubaren Bereich nicht tangiert. 


 


 


3.2  Eingriffs- / Ausgleichsregelung 
 


Im beschleunigten Verfahren (gem. § 13a (2) Nr. 4  BauGB) gelten Eingriffe, die aufgrund der 


Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der 


planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 


 


Eine spezifische Kompensationsberechnung ist in diesem Planverfahren deshalb entbehrlich.  
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4.     In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
(Alternativen) 


  


Unmittelbare Alternativen zu den getroffenen Festsetzungen bestehen bei Erweiterungsabsichten 


vorhandener baulicher Anlagen nicht. Neubauten, die ebenfalls zu einer räumlichen Verdichtung 


führen, nutzen vorhandene Infrastruktureinrichtungen – an anderer Stelle alternativ errichtete 


Neubauten würden evtl. neue Infrastrukturanlagen erforderlich machen. Dafür müssten ggf. auch 


neue Baugebiete vorbereitet werden. 
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